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4Ob1520/88

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.10.1985

Norm

MRG §27 Abs2 litb

Rechtssatz

Der Sinn der Bestimmung des § 27 Abs 2 lit b MRG liegt darin, daß für die Genehmigung der Weitergabe und der

Nichtbenützung erlaubterweise ein der Höhe nach limitierter Betrag bezahlt werden kann, sofern die dort genannten

Kündigungsgründe wegen der besonderen Interessenlage des Mieters (zB voraussichtlicher Aufenthalt im Ausland)

ausgeschlossen werden sollen.
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